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Wettbewerbsneutrale 
Parteienfinanzierung - ein Unding? 

Nachdem das Bundcsverfassungsgericht sich mit Uneil vom 9.4 . 1991' von seiner 
bisherigen Judlkarur mehr oder weniger übergangslos verabschiedet hat und das 

bisherige, von ihm selbst allerdings mitgeprägre System der staatlichen Paneienfi­

nanzierung als in weiten Teilen verfassungswidrig verworfen hat, ist durch das 

Sechste Gesetz zur Änderung des Parteiengesctzes und anderer Gesetze vom 

28. I. 1994' die fällige Neuregelung ins Werk gesetzt worden. Die Alimentierung der 
Parteicn durch den Staat ruht nunmehr auf drei Säulen: der Wahlkampfkostcnerstat­

rung, der Aufsrockung der Eigeneinnahmen der Parteien durch unmittelbare Zu­

schüsse und der steuerlichen Begünstigung von Parteispenden und Mitgliedsbeiträ­

gen. Die Hoffnungen, daß sich diese Säulen auch bei einer erneuten Prüfung in 

Karlsruhe als hinreichend standfest erweisen, sind freilich dünn. Die Neuregelung 

der Parteienfinanzierung ist, wie zuletzt verschiedentlich gezeigt!, in weiten Teilen 

mit den Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht seinerzeit aufgestellt hat, nicht 

vereinbar. Die Kritik offenbart freilich nicht nur, daß es sich bei der Parteienfinan­

zierung nach wie vor um eines der trüberen Kapitel bundesdeutscher Politik handelt, 

sondern zugleich das Dilemma, in das eine Gesetzgebung geraten mU(I, die sich 

durch das höchste deutsche Gericht auf die Rolle eines Erfüllungsgehilfen bei der 

Umsetzung von Verfassungsrecht vcrwiesen sieht und nur noch versucht, die weni­

gen ihr durch die Karlsruhcr Spruchpraxis verblicbenen Handlungsspielräume aus­

zunutzen . Sie so ll daher in zwei Punkten aufgegriffen werden, weil dies Gelegenheit 

gibt, auf die zentrale Inkonsistenz der Entscheidung des Bundesverfassungsgericht 

und die Unmöglichkeit, auf ihrer Grundlage zu einem in sich stimmigen und mit 

sämtlichen Anforderungen der Verfassung vereinbaren Modell staatlicher Parteienfi­

nan zierung zu gelangen, hinzuweisen. Mit der daraus resultierenden Notwendigkeit 

einer korrigierenden Umgestaltung könnte sich indes überraschend die Chance er­

öffnen, das leidige Problem der staatlichen Parteienfinanzierung einer befriedigen­

den - und diesmal vielleicht abschließenden - Lösung zuzuführen. 

, BVcrfGE 8), 26~ = NJW '991., 2)4). 

2 BGBI. l. '42. 
3 Sendlcr. NJW '994,36); Dryseh. NVwZ '994.2, 8. 
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2°4 1. Die Begünstigung kleinerer Parteien und der Zwang zur Einhaltung 
der Obergrenze 

Die Neuregelung sieht unter anderem vor, daß Parteien jährlich für jede von ihnen 
bei einer Wahl erzielte Stimme bis zu einer Stimmenzahl von 5 Mio. einen Betrag von 
1,3° DM, für jede darüber hinausgehende Stimme einen Betrag von I DM erhalten 
sollen; ergänzend zahlt der Staat auf jede von den Parteien eingenommene Mark aus 

Spenden und Beiträgen 0,50 DM hinzu' (§ 18 III PartG). Um gleichwohl der vom 
Bundesverfassungsgericht geforderten nabso luten übergrenze., die sich aus dem 
Jahresmittelwert der den Parteien in den Jahren 1989 bis 1992 zugeflossenen öffent­
lichen Mittel ergeben sollte, Rechnung zu tragen, setZt § 18 II PartG das Maximal­
volumen staatlicher Zuwendungen - vorläufig i - auf 230 Mio. DM fest; wird dieser 
Betrag überschritten, erhält jede Partei nur den Beitrag, der ihrem Anteil an dieser 
Summe entspricht (§ '9 V 2 PartG). Die Einhaltuog der ao den selbst erwirtschafte­
ten Mitteln einer Partei orientierten »relativen übergrenze« soll durch die Kap­

pungsvorschriften der §§ 18 V I, 19 VII PanG, nach denen staatliche Zuschüsse nur 
bis zur Höhe der jeweiligen Eigeneinnahmen vergeben werden dürfen, gewährleistet 
werden. 
Mit diesem Inhalt ist die Neuregelung indes gleich in zweifacher Hinsicht mit dem 
vom BVerfG entwickelten Gebot der nStaatsfreihei t« der politischen Parteien - nach 
dem ein System staatlicher Zuwendungen die Parteien nicht der Notwendigkeit ent­
heben darf, sich um die finanzielle Unterstützung durch die Bürger zu bemühen, 
und den jeweiligen Erfolg einer Partei im Wettbewerb in hinreichendem Umfang 
berücksichtigen muß6 - nicht vereinbar. Zum einen wird die in den §§ 18 V, '9 VI 
PanG enthaltene Kappungsgrenze wegen der vom Gesetzgeber vorgenommenen 
Kumulierung direkter Staatszuschüsse für alle Parteien schon bei einer Wah lbeteili­
gung von 30% wirksam, so daß die staatliche Mittelvergabe aus sich heraus keinen 
Anreiz mehr für nennenswerte zusätzliche Bemühungen um die Gunst von Wählern, 
Beitragszahlem und Spendern bietet; die beiden größten Parteien SPD und CDU 
könnten selbst Wählerverluste in Höhe vo n zweistelligen Prozentbeträgen verkraf­
ten, ohne daß sich dies auf der Einnahmenseite bemerkbar machen würde'. Zum 
anderen weist die in § 18 III 2 PanG vorgesehene besondere Gewichtung der ersten 5 
Mio. Stimmen im Rahmen der Wahlkampfkostenerstattung, die mit jeweils I,JO DM 
- statt wie die darüber hinausgehenden Stimmen mit I DM - vergü tet werden, fatale 
Parallelen zur Bestimmung des § 18 VI PanG a. F.' auf, die seinerzeit allen Paneien 
mit einem Stimmenanteil von über zwei Prozent einen gleichen, ebenfalls als Wahl­
kampfkostenerstattung deklarierten Grundbetrag verschaffen sollte'. Die Gewäh­
rung eines solchen Sockels hatte das Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei­

dung vom 9.4. 1992 mit der Begründung verworfen, sie sei nicht mehr hinreichend 
mit dem Erfolg einer Parrei beim Wähler und bei der Einwerbung von Mitgliedsbei­
trägen und Spenden verknüpft'o. 

4 Bcrucksicht igt werden jedoch nur Zuwendungen natürlicher Personen bis z.u einem Berng von 
6000,- DM. 

5 Erhohungen sind nach Maßgabe von § 18 VI, VII PartG mögllcb. 
6 ßVedG NJW 199.h lHS (2546). Zu den Wandlungen, die der Begriff der StaalSfrl'ihcit dJ.mit durcbge . 

macht I'ur. siehe Volkmann, ZRP 1992.,32.7 C, 
1 Dr:,'sl:'h. NVwZ 1994. 221 f. 
8 BGBI. 1988 r. ,6,). 
9 Dryseh, NVwZ 1994. lIf. 

10 BVerfG NJW 1994. 2.545 (2548). Fur zu lasslg gehaJten hatte das Gericht lediglich eine gl·ring{ugige 
Privi.legierung der an dCf j%-Hurde scheiternden Parteien; das: ist .1ber CtW:l-" anderes als die nunmehr 
vorgenoOlOlene: glcichmaßige Erhohung der Wahlk3.ßlpfkoslcnc:rStattung fur die ersten 5 Mio. SUIlllllen 
von ansonscen 1 DM aur 1,)0 DM, Drysch l... a. O. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-203 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 09.03.2026, 19:47:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-203


Auf die Einzelheiten sowie auf die zahlreichen weiteren Mängel der Neuregclung, 
auf die Drysch und in ähnlicher Weise auch Sendler" nachvollziehbar hingewiesen 

haben, soll hier indes nicht näher eingegangen werden. Im Rahmen dieses Beitrags 

interessiert nur der Effekt, den die Bestimmungen der §§ 18 III 2 und '9 VI PartG 

entfalten und der - wie dargelegt - einer Überprüfung durch das Bundesverfassungs­
gericht nach den von diesem selbst aufgestellten Maximen nicht standhalten 

könnte. 

2. Die Erfolgsabhängigkeit der Leistungsvergabe und die Neutralittit des 
Staates gegenüber dem Parteienwettbewerb 

Die Besonderheit dieser beiden Regelungen liegt darin , daß sie in ihrem Zusammen­
spiel gerade jenen Maßstab aufweichen, der nach Auffassung des Bundesverfassungs­

gericht die Verteilung öffentlicher Leistungen künftig regulieren sollte: den von einer 
Panei im Wettbewerb mit anderen Parteien jeweils erzielten Erfolg. Die Anhebung 

der WahJkampfkostcnerstattung auf I,JO DM im unteren Bereich bewirkt, als eine 
Art von Sockel betrag, zunächst eine Besserstellung kleinerer Parteien, die dadurch 
im Ergebnis höhere Zuwendungen erhalten, aJs es ihrer - anhand des Jetzten Wahl­

ergebnisses oder wie auch immer zu ermittelnden - Bedeutung entspräche; sie führt 

damit zu einer Leistungsverteilung, die die bestehenden Kräfteverhältnisse nicht 

exakt, sondern nur in einer abgeflacht proportionalen Form widerspiegelt. Zusätz­

lich relativiert wird die Verknüpfung von Mittelvergabe und (Wahl)Erfolg durch die 
gleichzeitige Kappung der $pitzenbeträge bei Erreichen der absoluten und relativen 
Obergrenze, weil sich jenseits dieser Grenze die von den Parteien erreichten Resul­

tate nicht mehr in zusätzlichen Einnahmen niederschlagen können. In diesem, die 

Erfolgsabh ängigkeit der Minelverteilung relativierenden Effekt entspricht indes die 
Neuregelung den Anforderungen des Grundgesetzes eher als der erfolgsabhängige 

Finanzierungsmodus, für den sich das Bundesverfassungsgericht im Urteil vom 
9.4. 1992 ausgesprochen hatte. Das ergibt sich, wenn man das Verteilungskriterium 
»Erfolg. auf den Prüfstand jenes Verfassungsprinzips stellt, dem man bislang die 

Antwort auf die Verteilungsfrage entnehmen zu können glaubte. Die Rede ist vom 

Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien bzw. seiner Kehrseite, der Neutralität 
des Staates gegenüber dem Parteienwettbewerb. 

Dieser Grundsatz folgt entgegen einer vielfach vertretenen Auffassung nicht aus 
Art. 3 I GG ", sondern aus einem Agglomerat impliziter Verfassungssätze, die sämt­
lich auf die Funktion, die den Parteien für die politische Willensbildung zukommt, 
zurückverweiseni). Zu nennen wären: 

- das Prinzip der Freiheit und Offenheit des politischen Prozesses'"', das für den 
Staat die Verpflichtung zur »Nichtidentifikation. mit bestimmten Meinungen 

oder einzelnen Gruppen begründet'l, 
die Zeitbegrenzung demokratischer Herrschaft, die jeder auf Dauer angelegten 

11 NJW J994. 365. Unkriti sch dJ.gcgcn Hofmann, NJW 1994,691. 
I z Siehe erw;l BVcrfGE 7, 99 (108); 47. 199 (2.2.5); Julich, Chaocenglelchhcit der Puwen, 1967.5.74 rLi 

Stuck. in: von M:mgoldl/ KJclnJStoarck, Das Bonner Grundgesell.. ßd.1 1985, An. 3 Rn. 3 L 

I J Die EIn7.e1hcitc-n konntn an dieser SlelJe nicht d:1rgcJc:gl werden. Ausführlich Yolkmann. Politische Par­
teien und offentliehe Leistungen. 1993. 150fL 

14 Dazu BVerfGF. 20, 56 (!}7 H.); 44. 12 5 ('39); 73. 40 (84 L); Hesse , Grundzuge des YcrCassungsrcchts der 
Bundesrepublik ()cut.~chland, IS. Aufl Rn. J 59ft . 

'5 Da,;tu "BockcnforJt, VVDStRL 28, 55; 5chlaich. Ncutrali{3r als ver(3ssungsn.:chthchc.s Prin:z.ip, 1972, 
S. ,)6 fl. 

2°5 
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106 Verfestigung einer bestimmten Idee oder Gruppe im Staat entgegensteht" und 
diesen tendenziell auf Neutralität verpflichtet, 

- das Mehrheitsprinzip, das nur auf der Grundlage gleicher rechrlicher Chancen 
aller Gruppen, zur Mehrheit zu werden, denkbar ist'7 und vom Staat - als eine 
Umschreibung von Neutralität - die Respektierung dieser Chance verlangt, 

- das Mehrparteiensystem, in dessen Rahmen die so entwickelten Grundsätze auf 
anderer Ebene - der des Parteienwettbewerbs - wiederkehren", 

- die Parteienfreiheit, die sich als Freiheit der Gründung, Betätigung und Erfolgs­
möglichkeiten von Parteien zugleich als Garantie ihrer rechrlich gleichen Chancen 
erweist", die wiederum vom Staat - als Ausprägung von Neutralität - nicht ge­
schmälert werden darf. 

Wettbewerbsneutralität und Chancengleichheit verweisen demnach spiegelbildlich 
aufeinander; was sich für die Parteien als Anspruch auf Respektierung ihrer jewei­
ligen Entfaltungsmöglichkeiten darstellt, erscheint aus Sicht des Staates als Verpflich­
tung zur Wahrung strikter Unparteilichkeit. Zugleich wird offenbar, wie eine so 
hergeleitete Wettbewerbsneutralität mit der Rolle, die den Parteien im Demokratie­

modell des Grundgesetzes obliegt, korreliert. Es sind die Parteien, denen im durch 
das Grundgesetz konstituierten freien, offenen und schon durch das Prinzip der 
Zeitbegrenzung demokratischer Herrschaft dynamischen politischen Prozeß, in dem 
Macht nach der Mehrheitsregel verteilt wird, ein zentraler Rang zukommt, und um 

dieses Ranges willen sind sie zugleich Subjekt und Objekt staatlicher Neutralitäts­
pflichten. Wettbewerbsneutralität und Chancengleichheit sichern und gewährleisten 
in diesem Sinne die Erfüllung der den Parteien obliegenden funktionen, weshalb 
man sie als deren notwendiges Komplement bezeichnen kann: Nur in einer von 
verzerrenden Beeinflussungen des Staates freigehaltenen Konkurrenz können die 
Parteien deo Beitrag zur politischen Willensbildung entrichten, der ihnen durch 

Art. 21 GG auferlegt wird. 
Wird Neutralität auf diese Weise als Komplement der Parteifunktion begriffen, 

dürfte sie einer ebenfalls aus der Funktion der Parteien im politischen Prozeß abge­
leiteten .. Staatsfreiheit«, die vom Bundesverfassungsgericht mit Blick auf die Partei­
enfinanzierung ausdrücklich als Gebot, deo politischen Prozeß und den Parteien­
wettbewerb offen zu halten, verstanden wird 'o, von vornherein nicht ins Gehege 

geraten. Das Gegenteil tritt jedoch ein, wenn sich der Umfang der Mittel, die eine 
bestimmte Partei erhält, nach dem von ihr jeweils errungenen Erfolg oder - was im 
Ergebnis keinen Unterschied macht - nach ihrer jeweiligen »Bedeutung«" richten 
soll. Denn die damit verbundene Dificrenzierung zwischen den Parteien enthält zum 
einen eine Bewertung, die als solche schon mit dem eigentlichen Wortsinn von Neu­
tralität in Widerspruch steht; wer neutral ist, darf diejenigen, denen gegenüber er 
Neutralität zu wahren hat, nicht nach bestimmten Kategorien als vorzugswürdig 

oder weniger vorzugswürdig beurteilen. Darüber hinaus läuft sie mit ihrer Anknüp­
fung an notwendig rückwärts gerichtete Kriterien wie den letzten WaWerfolg oder 

die in der Vergangenheit erzielten Einnahmen einer Partei auf eine Zementicrung des 
Status quo hinaus, indem sie die früher erfolgreichen Parteien durch die Vergabe 

16 VgJ. BVeriGE 44, "5 (1)8 f.). 
17 Heun) Das Mchrhcit-sprim.ip in der Dcmokr,ltie, 1983. S. 194 H. ; Hesse (Fo , r 4), Rn . r 43 . 
18 Auf das Mchrpartciensysrcm als Grundbge der Ch:\ncengleichhcit greift :luch das BundcsvcrfO"ls sungsge­

richt haufig zuruck, Vgl. BVerfGE 44.115 (145); 73. 40 (65. 89); siehe aus der Literatur TS3t.Sos /Morlok, 
Parteicnrt"chl, '98 I, S. 88; Grimm. 111: ßendalMaihofer/Vogel. Handbuch des Vcrfassungsrcchl:i der Dun­
dcsrcpublLk Orulschl:Uld, 198} , S.)4) F. 

'9 Hesse. VVDS,R I. ' 7. )6. 
'0 BVcrfG NJW 199~. ' 1-1 5 ('5,6). 
1 [ So (hs in ~ S I 2. }>nrtG (ur mcht-fin ~lO:w: lle L~iSlungcn v(-["'w endete Diffcrem.icrunpkrircr"ium. 
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erhöhter Mittel in den Stand versetzt, die einmal errungene Position auf Dauer zu be­
haupten. Daß auf diese Weise sowohl das Moment der Zeitbegrenzung demokrati­
scher Herrschaft al s auch die nicht zuletz t vom Bundesverfassungsgericht hervorge­
hobene Freiheit und Offenheit des politischen Prozesses" -also Prinzipien, aus denen 

sich die Neutralität des Staates gegenüber den Parteien erSt ergab - unterlaufen wird, 
versteht sich von selbst. In Mitleidenschaft gezogen wird dabei auch die den Parteien 
zllvörderst obliegende Funktion der Vermittlung zwischen Gesellschaft und Staat, auf 
deren Schutz es nach eigenem Bekunden gerade dem Bundesverfassungsgericht an­
kam. Parteien, die sich mangels Konkurrenz ihrer Stellung im politischen Prozeß si­
cher sein können, brauchen sich nicht mehr sonderlich um ihre Verwurzdung im Volk 
zu bemühen, sondern können jenes von ihrer gesellschaftlichen Basis abgehobene Da­

sein pflegen, dem eigentlich ein Riegel vorgeschoben werden sollte. 
Daß ein Einfrieren der Parteienkonkurrenz auf ihrem jetzigen Stand, von dem fak­
tisch die aktuell einflullreichen Parteien einseitig profitieren, mit dem Grundsatz 
staatlicher Wertbewerbsneutralität nicht vereinbar sein kann, blieb allerdings auch 
dem Bundesverfassungsgericht nicht ganz verborgen. Weil bereits die Sperrklauseln 
des Wahlrechts das Aufkommen neuer Parteien erschweren und die Offenheit des 
Parteienwettbewerbes beeinträchtigen, hielt es das Gericht immerhin für zulässig, 
den Parteien, die den Sprung in die Parlamente nicht geschafft haben, einen gewissen 
finanziellen Ausgleich zu gewähren". Aufgehoben - zumindest teilweise - werden 
damit indes nicht die Wirkungen eines gegen das Neutralitätsprinzip verstoßenden 
Finanz-iuungsmodus, sondern die Wirkungen einer Wahlrechtsregelung, die das 
Bundesverfassungsgericht bisla.ng stets für zulässig gehalten hatte und die von daher 
auch keiner - auch nicht auf dem Wege einer Finanzierungsregelung erfolgenden­
Korrektur oder Milderung bedürfte'4. Eine solche Korrektur kann umgekehrt den in 
einer bestimmten Ausgestaltung der Finanzierung liegenden Neutralitätsverstoß 
nicht ausräumen. 
Die an den jeweiligen Erfolg von Parteien gekoppelte Vergabe öffentlicher Leistun­
gen bleibt nach alldem ein Problem für sich. Eine abgeflacht proportionale Lei­
stungsverteilung, wie sie durch die neue Sockelbetragsregelung des § 18 UI 2 PanG 
bewirkt wird, dürfte jedenfalls einer aus der Funktion der politischen Parteien abge­
leiteten Wettbewerbsneutralität weit eher entsprechen als das primär erfolgsorien­
tierte Modell, das VOm Bundesverfassungsgericht propagiert wird - wenn man sich 
nicht überhaupt auf den Standpunkt stellen will, daß aus den dargelegten Gründen 
nur eine strikt paritätische, also alle Parteien in gleicher Weise begünstigende Sub­

ventionierung mit der Verfassung vereinbar ist". Dagegen spricht im wesentlichen 
nur das häufig vorgebrachte Argument, daß eine solche im Ergebnis zu einer Verzer­
rung der vorgefundenen Wettbewerbslage führe, Neutralität aber den Staat gerade 
auch zu deren Respektierung zwinge'6; ein Argument, das freilich in dem Maße an 
Überzeugungskrafr verliert, in dem die öffentliche Hand das andere an sie gerichtete 
Verfassungsgebot, also das Gebot einer wie auch immer zu definierenden Zurück­
haltung bei der Vergabe öffentlicher Leistungen, emstnehmen und den Umfang der 
Subventionierung der Parteien erheblich herunterschrauben würde". 

" BV.rfG NJW 19% '545 ('546). 
') BV.rfG N]WI994. '545 ('148). 
24 Siehe zul~tzt BVerfGE 82, }22. 

25 DafLir ClW:l Seifert, Die politischen Parteien im Recht der Bundesrepublik Deutschland, 1975 , S, 147 ff., 
30S H.; Lipphardt, Die Gkichhei[ der Parteien vor der öffentlichen Gewalt, 1975. S. 624 H., 633 H.; Krö­
ger, in: Im Dienste Deutschlands und des Rechts, Festschrift fLir W. Grewe, 1982, 507 H.; von Muneh , in : 
ders., Grundgese17.kommentar, ßd. 2,2. Aufl. 1985. Art. 21 Rn. z6f., 29. 

,6 Vgl. BV.rfGE 20. 56 (!l8); BVerWGE 47. ,80 (,89); Gr;mm (Fn. 18). S. 345 f. 
27 D:lS Arg\lmenl liegt zudem auf einer anderen Ebene, siehe VoLkm:mn (Fn. 13), S. n6 H. 
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208 J. Zeit für eine Radikalläsung: Der Bürgerbeitrag 

Das nunmehr etablierte System der Parteienfinanzierung wird demnach, will der 
Gesetzgeber nicht einen weiteren Rüffel des - in dieser Hinsicht freilich unberechen­

baren - höchsten deutschen Gerichts riskieren, in Kürze erneut einer Revision 
unterzogen werden müssen. Dabei besteht einmal die - etwa von Dry5Ch favori­
sierte" - Möglichkeit, zu den Empfehlungen zurückzukehren, die die vom Bundes­

präsidenten im Anschluß an das Urteil des Bundesverfossungsgericht vom 9· 4· 1992 
einberufene Sachverständigenkommission seinerzeit ausgesprochen hatte'9, die von 
den Parteien aber nach Kräften ignoriert wurden'O; der Kommissionsbericht läuft 

immerhin noch auf die größtmögliche Annäherung an die Instruktionen des Bundes­
verfassungsgericht hinaus. Angesichts der dargelegten Schwierigkeiten, diese In­
struktionen mit dem Prinzip der Wettbewerbsneutralität zu haTmonisicren 1 wäre es 

freilich auch denkbar, die Entscheidung über das Ob und Wie staatlicher Parteienfi­
nanzierung unmittelbar und ausschließlich wieder an diejenigen zu delegieren, die 
vom Grundgesetz zur Entscheidung politischer Fragen an vorderster Stelle berufen 

sind - an die Bürger, von denen alle Staatsgewalt an sich ausgehen soll. Diese wirken 
nach dem jetzt vom Gesetzgeber beschlossenen Modell der Parteienfinanzierung bei 
der Mittelverteilung zwar mit, aber entweder ohne ihr Zutun oder nicht in ihrer 
Gesamtheit. Soweit sich etwa der Umfang der staatlichen Zuwendungen nach der 
Wah.lentscheidung richtet, ist die Stimmabgabe lediglich objektive Bedingung der 
Mittdzuweisung (§ 18 III S. I Ziff. I u. 2, S. 2 PartG); der Wähler, der sich bei der 
Wahl für eine bestimmte Panei entscheidet, wendet dieser zwar damit gleichzeitig 
einen bestimmten Geldbetrag zu, aber er kann im Grunde nichts dafür- und es nützt 
ihm auch nichts, wenn er etwas dagegen hat

"
. Soweit schließlich der Staat Mitglieds­

beiträge und Spenden an die Parteien mittelbar oder unmittelbar bezuschußt (§§ [8 
III 1 Ziff.3 PanG, lob 11, 34 g EStG), mag diese Form der Subventionierung zwar 

dem Willen der Zuwender entsprechen. Diese befinden sich jedoch gegenüber der 

Gesamtheit der Wahlbevälkerung mehr oder weniger deutlich in der Minderheit; 
über die Verteilung staatlicher Mittel unter die Parteien entscheiden auf diese Weise 
nicht alle, sondern einige wenige. 
Die Möglichkeit einer im strengen WortSinn bürgernahen, weil umfassend bürgerbe­
stimmten Parteienfinanzierung böte demgegenüber die schon oft vorgeschlagene, 
aber bislang immer verworfene Einführung des sogenannten Bürgerbeitrags in Form 
einer zusätzlichen "Finanzstimme«, mit der jeder Wähler anläßlich einer Wahl einer 
Partei seiner Wahl einen vorab ziffernmäßig festgelegten, aber vom Staat aufzubrin­
genden Geldbetrag in der Größenordnung von etwa 5-10 DM zuwenden könnte)'. 
Diese Lösung verfügte im Unterschied zu den bisher behandelten über eine verfas­
sungsrechtliche Rechtfertigung: aus Art. 20 II GG. Diese dürfte als einzige in der 

28 Dryseh, NV~'Z '99), "lI. 
29 Veroffcntlicht Jls BT-Drucks. 12/5774. 
JO Vgl. dazu die Ausfuhrungcn des KommL~:<;Lonsmitgliedes Sendkr, ".lW [994, )65. 
} [ Unrichtig deshalb BVerfGE 24. 300 (344 f.) zur Wahlkampflwq..::nerc,tattung hcrkommlicher Pragung: dIe 

Bemessung des ErstatrungsbclrJ.gc.'I nJ.ch der bei eIner W,lhl e.-r\.!ichtcn SllmmcnzOIhl Hage _der Entschei­
dung der Aktivburgerschaft t.ibcr dil" Er~tattung der \Xi,lhlbmpfklJ~tl"I1Cr~tattung und deren U mfang 
Rechnung • . Z~hlrcichCl1 Wahlern durüe bel der Srimmabgabe nicht einmal bekannt SClIl, daß sIe damit 
7.uglcich die Pancien finanzieren, 

j2 Der Vorschlag wurde in .:ihnhehcr Form bereitS im BerIcht der vom Bundesminister des Innern ein gc­
set7.ten Parteienrechtskommission, Rechtliche Neuordnung des Panel wesens, 1957, S. 213 ff. , unterbrei­
tet und im Bericht zur Neuordnung der Pancu;nflnanzicrung, Beilage zum Bundesan;t.clp;cr 1983. 
5.217f., aufgenommen; Ldurwortend seinerl.(·il von Amlm, Aktuelle Probleme der Partclcnfinanzlc­
runh, 5.16, Fur den Burgerbellf;l~ lut sich neuerdll1gs wieder Schutte, Burgernaht P,meicnfinanzicrung, 
1993. stark gemachl. 
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Lage sein, die Anforderungen einer im strikten Wortsinn verstandenen Wettbewerbs­
neutralität einzuschränken J"', mit der vorbehaltlos wohl nur noch das - gewiß auf 

keine allzu große Gegenliebe stoßende - Modell einer paritätischen Leistungsvertei­
lung bei gleichzeitiger erheblicher Reduzierung des Leistungsumfangs vereinbar 

wäre. Sie hätte zudem den Vorteil größtmöglicher Einfachheit und Klarheit, den man 

angesichts der bisherigen Erfahrungen - zu erinnern wäre etwa an die Regelung des 
Chancenausgleichs, die zu verstehen selbst ausgewiesene Experten Stunden brauch­

ten" und deren bloße Verlesung bei Kabarettveranstaltungen schon für Heiterkeit im 
Saale sorgte - nicht gering schätzen sollte. Parteienfinanzierung würde bei Einfüh­

rung des Bürgerbeitrags, vielleicht erstmals in einer langen Geschichte der Irrungen 
und Wirrungen, durchschaubar und transparent, und gesichert wäre zugleich der 

namentlich vom Bundesverfassungsgericht hervorgehobene Anreiz für die Parteien, 

sich um ihre Verwurzelung in der Gesellschaft hinreichend zu kümmern. Die Par­
teien müßten sich die Zustimmung der Bürger, von der sie und die Lebensfähigkeit 

des Parteienstaates abhängen, im doppelten Sinne des Wortes verdienen - ein ver­
mutlich nicht aUzu fürchterliches Los. 

33 Volkn"la.nn (Fn. I J); S. 267 L: so l uch jetzt Schütte, S. 81 f. 
34 Von Armm, Di(· neue Part('icnrm'U11. LCrung, 1989. 5.41. 

2°9 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-203 - Generiert durch IP 216.73.216.89, am 09.03.2026, 19:47:33. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1995-2-203

